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 LASSEN SIE IHR UNTERNEHMEN MIT UNS WACHSEN. 

  
 
 

Wenn Sie in Zukunft unsere Klienten-Information per E-Mail erhalten wollen, 
informieren Sie uns bitte darüber! 
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AUSWEITUNG DER BASISPAUSCHALIERUNG FÜR 2025 UND AB 2026 
 

Als eine administrative Entlastung kann die deutliche Anhebung der Umsatzgrenzen für die Inanspruchnahme 

der Basispauschalierung für die Gewinnerermittlung im Jahr 2025 und ab 2026 angesehen werden. 

 

Grundsätzlich können Gewerbetreibende und Selbständige, die eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung führen, 

Betriebsausgaben pauschal ohne Belegnachweis absetzen. Voraussetzung dafür ist, dass im vorangegangenen 

Kalenderjahr eine bestimmte Umsatzhöhe nicht überschritten wurde. Diese Umsatzgrenze für die Basis- 

pauschalierung wurde für 2025 und ab 2026 deutlich angehoben. Für die Beurteilung, ob die Gewinn- 

ermittlung mittels Basispauschalierung erfolgen kann, sind alle Betriebseinnahmen iSd § 125 BAO  

heranzuziehen.  

 

Der Durchschnittssatz für Betriebsausgaben bei freiberuflichen oder gewerblichen Einkünften aus einer kauf-

männischen oder technischen Beratung, bei einer Tätigkeit als wesentlich beteiligter Gesellschaftergeschäfts-

führer, Aufsichtsrat, Hausverwalter sowie bei Einkünften aus einer schriftstellerischen, vortragenden, wissen-

schaftlichen, unterrichtenden oder erzieherischen Tätigkeit beträgt 6 %, ansonsten 12 % der vereinnahmten 

Umsätze. Der Prozentsatz für die Gruppe der nicht gesondert aufgezählten Tätigkeiten wird für 2025 von 12 % 

auf 13,5 % und dann ab 2026 auf 15 % angehoben.  

Sind die Voraussetzungen der einkommensteuerlichen Basispauschalierung erfüllt, können Unternehmer  

Vorsteuern pauschal mit 1,8 % des Umsatzes geltend machen. Durch die Erhöhung der Umsatzgrenze  

erhöht sich auch der Betrag der maximal pauschal geltend machbaren Vorsteuern.  

 

Die Auswirkung der Änderungen auf einen Blick: 

 bis 2024 2025 ab 2026 

Vorjahresumsatz bis zu  € 220.000 € 320.000 € 420.000 

 

Zusätzlich zu den pauschalen Betriebsausgaben (siehe obige Tabelle) können bestimmte Betriebsausgaben 

abgesetzt werden. Diese umfassen Ausgaben für Waren, Rohstoffe, Hilfsstoffe (Umlaufvermögen), Ausgaben 

für Löhne inklusive Lohnnebenkosten, Fremdlöhne und Fremdleistungen, Pflichtbeiträge zur Kranken,- Unfall- 

und Pensionsversicherung sowie BMSVG-Beiträge, das Arbeitsplatzpauschale, 50 % der Kosten für ein Öffi-

Ticket, Reise- und Fahrtkosten sowie der Grundfreibetrag des Gewinnfreibetrags von 15 % vom pauschalierten 

Gewinn (höchstens € 4.950). Steuerberatungskosten können Sonderausgaben sein. 

 

Mit der Pauschale gelten alle anderen Ausgaben als abgegolten. Dies trifft auch den Buchwert abgegangener 

Anlagen, wiewohl die Einnahmen aus dem Anlagenverkauf vollumfänglich in den Einnahmen zu erfassen sind. 

Kapitaleinkünfte und Immobilien, die einem Sondersteuersatz von 27,5 % bzw. 30 % unterliegen, fallen nicht 

unter die Pauschalierungsregelung. 

 

Von einer einmal gewählten Basispauschalierung für die Gewinnermittlung kann zu Beginn eines Kalender-

jahres jederzeit abgegangen werden. Eine neuerliche Pauschalierung ist erst nach einer Sperrfrist von 5 Jahren 

wieder möglich. 

 

Die einkommensteuerliche und die umsatzsteuerliche Pauschalierung können unabhängig voneinander gewählt 

werden. Bei der Vorsteuerpauschalierung ist auf die Besonderheit zu achten, dass in den Jahres-Nettoumsatz, 

vom dem pauschal 1,8 % Vorsteuern geltend gemacht werden können, Umsätze aus Hilfsgeschäften (Verkauf 

von Anlagevermögen) nicht mit einzurechnen sind. Zusätzlich können Vorsteuern aus dem Kauf von Anlage-

vermögen, Waren und Material sowie Fremdlöhnen bzw. Fremdleistungen abgesetzt werden. 

 

TIPP: Eine Überprüfung bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern bereits im Jahr 2025 klärt die Frage, ob die  

Basispauschalierung mit der neuen Umsatzgrenze von € 320.000 bzw. € 420.000 angewendet werden kann 

bzw. soll. Eine Umstellung des Rechnungswesens ermöglicht eine Optimierung der pauschalen  

Betriebsausgaben und Vorsteuern. 
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FERIENJOBS UND STEUERPFLICHT 
 

In den Sommermonaten nützen Schüler und Studenten die Möglichkeit, in Unternehmen Praxiserfahrung zu 

sammeln und etwas Geld zu verdienen. Welche Formen von Ferienjobs gibt es? 

 

• Ferialjob 

Wenn Schüler oder Studenten im Sommer arbeiten, gelten sie als Dienstnehmer. Sie sind vor Arbeitsantritt vom 

Dienstgeber bei der ÖGK anzumelden. Es gelten alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen wie insbesondere der 

Kollektivvertrag und das Sozial-Dumpinggesetz. Über der Geringfügigkeitsgrenze von € 551,10 pro Monat sind 

die Ferial-Arbeitnehmer vollversichert, ihre Beitragsmonate werden bei der Pensionsberechnung  

mitberücksichtigt. 

 

• Echte Praktikanten 

Pflichtpraktika (mit und ohne Taschengeld) sind im Rahmen von schulischen und universitären Ausbildungen 

vorgesehen. Volontäre arbeiten freiwillig im Unternehmen mit. In beiden Fällen steht der Ausbildungscharakter 

im Vordergrund. Die Tätigkeit der Praktikanten erfolgt unter der Anleitung des Dienstgebers. Wohl auch um die 

betriebsinterne Sicherheit zu gewährleisten und die Infrastruktur nicht gänzlich frei zu nutzen. Bei Zahlung eines 

Taschengelds in Anerkennung der erbrachten Leistung liegt ein lohnsteuerpflichtiges Dienstverhältnis vor, das 

eine ASVG-Pflichtversicherung begründet. Andernfalls besteht Unfallversicherungsschutz ohne Beitragsleistung 

durch den Dienstgeber aufgrund der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler und Studierende.  

Eine Sonderstellung nehmen Praktikanten im Hotel- und Gastgewerbe ein. Hier gilt das Pflichtpraktikum als 

echtes Dienstverhältnis, das entsprechend dem Kollektivvertrag in Höhe der Lehrlingsentschädigung entlohnt 

werden muss. 

 

• Ferienjobs - was dürfen Kinder dazuverdienen? 

Wenn Kinder mit Sommerjobs ihr eigenes Geld verdienen wollen, laufen Eltern Gefahr, die Familienbeihilfe und 

den Kinderabsetzbetrag zu verlieren.  

→ Kinder bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres dürfen ganzjährig beliebig viel verdienen, ohne 

dass bei den Eltern die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag gefährdet sind.  

→ Kinder über 19 Jahre müssen darauf achten, dass das zu versteuernde Einkommen (jährliches Brutto-

entgelt ohne 13. und 14. Gehalt nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, Sonder-

ausgaben und außergewöhnlichen Belastungen) € 17.212 nicht überschreitet, um die Familienbeihilfe und 

den Kinderabsetzbetrag nicht zu verlieren. Dies gilt unabhängig davon, ob das Einkommen in den Ferien 

oder außerhalb der Ferienzeit erzielt wird. Sollte das zu versteuernde Einkommen des Kindes € 17.212 

überschreiten, wird die Familienbeihilfe um den übersteigenden Betrag vermindert und ist zurück-

zuzahlen. Auch beim Bezug von Studienbeihilfen können Studenten bis zu € 17.212 dazuverdienen. 

 

TIPP: Eine Arbeitnehmerveranlagung für Niedrigverdiener bringt auf jeden Fall die Erstattung von bis zu 55 % 

der Sozialversicherungsbeiträge (sogenannte Negativsteuer). In den meisten Fällen wird diese im Wege der 

antragslosen Veranlagung seitens des Finanzamts im Folgejahr erledigt.  

 

ERNEUTE ZINSANPASSUNG AB 11.6.2025 
 

Die EZB hat den Leitzins erneut um 0,25 %-Punkte gesenkt. Der Basiszinssatz beträgt nun 1,53 %.  

Mit Wirksamkeit ab dem 11.6.2025 ergeben sich daraus folgende Zinssätze gemäß BAO: 

 

wirksam 
ab 

Basis- 
zinssatz 

Stundungs- 
zinsen 

Aussetzungs- 
zinsen 

Anspruchs- 
zinsen 

Beschwerde-
zinsen 

Umsatz- 
steuer- 
zinsen 

Rücker- 
stattungs- 

zinsen 

Beihilfen- 
rücker- 
stattung 

12.03.2025 2,03 % 6,53 % 4,03 % 4,03 % 4,03 % 4,03 % 4,03 % 3,03 % 

11.06.2025 1,53 % 6,03 % 3,53 % 3,53 % 3,53 % 3,53 % 3,53 % 2,53 % 
 

Zinsen unter € 50 werden nicht festgesetzt. 

 



KLIENTEN-INFORMATION                                                                     
 

BUDGETSANIERUNGSMAßNAHMENGESETZ 2025 II 
 

• SV-Rückerstattung für Pensionisten erhöht bei erhöhtem Pensionistenabsetzbetrag 

• Erhöhung der Krankenversicherung von Pensionisten ab 1.6.2025 auf 6% 

• Rezeptgebühren werden 2026 nicht erhöht 

• Änderung des Gebührengesetzes – feste Gebühren werden an Inflation angepasst 

 

BUDGETBEGLEITGESETZ 2025 
 

ImmoESt - Umwidmungszuschlag bei Immobilientransaktionen 

In der Regel geht die Umwidmung eines Grundstücks, welche eine erstmalige Bebauung ermöglicht, mit 

einer erheblichen Wertsteigerung einher. Diese Wertsteigerungen sollen nun – in Form eines Umwidmungszu-

schlages auf die steuerliche Bemessungsgrundlage der Immobilienertragsteuer – höher besteuert werden.  

Es wird also nicht die Umwidmung selbst besteuert, sondern erst der Verkauf des umgewidmeten Grundstücks. 

 

Mitarbeiterprämie 2025 

Im Jahr 2025 wird eine steuerfreie Mitarbeiterprämie eingeführt. Sie umfasst Zulagen und Bonuszahlungen, 

die der Arbeitgeber im Kalenderjahr 2025 einem oder mehreren Arbeitnehmern aus sachlichen, betriebsbezo-

genen Gründen gewährt, wenn es sich dabei um zusätzliche Zahlungen handelt, die üblicherweise bisher 

nicht gewährt wurden. Sie sind bis zu € 1.000 steuerfrei. Eine Befreiung von Lohnnebenkosten ist nicht 

vorgesehen. Eine lohngestaltende Vorschrift (z.B. im Kollektivvertrag) ist nicht Voraussetzung. 

 

Pendlereuro und SV-Rückerstattung für Pendler wird erhöht 

Als Teilkompensation für die Abschaffung des Klimabonus wurde der Pendlereuro (derzeit € 2) auf € 6 pro 

Kilometer der einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte erhöht.  

Ergibt sich bei der Steuerberechnung bei Steuerpflichtigen mit Anspruch auf das Pendlerpauschale eine  

Einkommensteuer unter Null, so wird ein Teil der Sozialversicherungszahlungen rückerstattet.  

Bislang wurden für Pendler 55 % der Werbungskosten (ausgenommen Betriebsratsumlagen), maximal jedoch 

€ 608 rückerstattet. Dieser Rückerstattungsbetrag wurde nun auf € 737 erhöht. Diese Änderungen gelten ab 

dem Kalenderjahr 2026. 

 

Umsatzsteuer ab 1.1.2026 

Es gilt eine echte Steuerbefreiung für die Lieferung von chemischen, hormonellen und mechanischen Verhü-

tungsmitteln (z.B. Antibabypillen, Hormonimplantate, Kondome) und von Frauenhygieneartikel (z.B.Tampons). 

 

BAO ab 1.9.2025 

Die BAO erhält nun die ausdrückliche Anordnung, dass Finanzämter Zustellungen an Personen, die Teilnehmer 

an FinanzOnline sind, grundsätzlich elektronisch vornehmen müssen. Jene Personen, die keine Umsatzsteuer-

erklärung abgeben müssen, also insbesondere Konsumenten, können sich von der  

elektronischen Zustellung abmelden (Opt-out wie bisher). Nach der Neuregelung müssen jene Kleinunter-

nehmer, die zur Steuerpflicht optiert haben, die Verpflichtung zur elektronischen Zustellung akzeptieren. 

Bei diesen Kleinunternehmern verliert ein bereits abgegebener Verzicht seine Wirksamkeit.  
 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und genießen Sie erholsame Sommertage! 
 

 

 
Hinweis:  

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 

Wir haben die vorliegende Klienten-Information mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verständnis dafür,  

dass sie weder eine persönliche Beratung ersetzen kann noch, dass wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können. 


